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Barbara Rohner, Pascal Muriset, Daniel Treuthardt, Hans-Jiirg Patzen

Qualitdtssicherung, Risikoorientierung und Resozialisierung
im Sanktionenvollzug
ROS, die Antwort der beiden Strafvollzugskonkordate der Deutschschweiz

Der nachfolgende Artikel stellt das Konzept des so ge-
nannten Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS)
vor. Dieser vom Bundesamt fiir Justiz unterstiitzte Mo-
dellversuch wurde in verschiedenen Kantonen zwischen
2010 und 2013 erprobt und ab Mai 2016 im Ostschweizer
Strafvollzugskonkordat eingefiihrt. Im Jahr 2018 soll das
Konzept auch im Strafvollzugskonkordat der Nordwest-
und Innerschweiz implementiert werden. Mit Hilfe von
ROS sollen auf wissenschaftliche Evidenz gepriifte
Wirksamkeitsprinzipien in den Straf- und Massnah-
menvollzug eingefiihrt werden. Dies soll ein fundiertes
Risikomanagement sowie die Nachvollziehbarkeit von
Vollzugsentscheidungen erméglichen.

Schliisselworter: Risikoorientierter Sanktionenvollzug,
Strafvollzugskonkordat, Wirksamkeit, Risikomanage-
ment.

L'article suivant présente le concept de l'exécution des
sanctions orienté vers le risque (ROS). Ce projet-pilote,
autorisé par 1'Office fédéral de la Justice, avait été mis
en place dans des différents cantons entre 2010 et 2013
et implémenté en mai 2016 au sein du concordat de
Suisse orientale. Il est prévu d’introduire ce concept au
sein du concordat de la Suisse centrale et du nord-est en
2018. Le concept de ROS a pour but d’introduire dans
l'exécution des peines et des mesures des principes
d'efficacité établis empiriquement afin de permettre un
management des risques bien fondé et d’améliorer la
compréhension des décisions.

Mots-clés: exécution des sanctions orienté vers le risque,
concordat d’exécution des sanctions, efficacité, mana-
gement de risques. i

The following article presents the concept of risk-ori-
ented execution of sanctions (ROS). This trial, approved
by the Swiss federal office of justice, took place in sev-
eral cantons between 2010 and 2013 and was implement-
ed in May 2016 in the concordat of eastern Switzerland.
In 2018, the concept will be implemented in the concor-
dat of north-western and central Switzerland. The ROS
concept aims at introducing evidence-based, scientific
criteria of efficiency into the execution of sanctions to
allow for a well-founded risk management and improve
the understanding of decisions.

Keywords: risk-oriented execution of sanctions, concor-
dat of execution of sanctions, efficiency, risk manage-
ment.

1. Einleitung

Seit geraumer Zeit werden die Vorgdnge im Jus-
tizvollzug von Medien und Politik mit grosser
Aufmerksamkeit beobachtet und kritisch kom-
mentiert. Auf Zwischenfélle im Sanktionen-
vollzug von Straftdtern folgen in der Regel in-
nert kurzer Zeit politische Vorstosse, die eine
Einschrdnkung von Vollzugséffnungen (sprich:
von Bewahrungsfeldern) fordern. Begriindet
liegt dies in einem gescharften Risikobewusst-
sein und einer gewachsenen Sensibilitdt der
Offentlichkeit, in der politische Einflussnahme
eng mit Risikoaufdeckung bzw. -wahrnehmung
gekoppelt ist.! Durch die Aktivierung von Ver-
antwortlichkeiten auf Seiten der Behorde rich-
tet diese einen zunehmend préaventionsstraf-
rechtlichen Blick auf den Vollzug, welcher
primdr das Risikopotenzial und weniger die
Schuld des Téters im Fokus hat. Um seine
Handlungsfahigkeit trotz des wachsenden Le-
gitimitatsdrucks zu bewahren und den gesell-
schaftlichen und rechtlichen Anforderungen
ausreichend Rechnung zu tragen, muss der
Justizvollzug sich qualitativ weiterentwickeln.
Zur Riickfallprdvention ist dabei der Frage
nachzugehen, wie kritische Entwicklungen
frithzeitig erkannt und wirksam zur Bearbei-
tung gebracht werden konnen.

Aus dieser Dynamik heraus entwickelte sich
das Konzept des Risikoorientierten Sank-
tionenvollzugs (ROS), ein vom Bundesamt fir
Justiz unterstiitzter Modellversuch, der in den
Kantonen Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zii-
rich zwischen 2010 und 2013 erprobt und ab Mai
2016 im Ostschweizer Strafvollzugskonkordat
(OSK) eingefiihrt wurde. Die Implementierung
von ROS im Strafvollzugskonkordat der Nord-
west- und Innerschweiz (NWI-Konkordat) ist
fiir das Jahr 2018 terminiert.

1 Vgl hierzu auch Beck U., Risikogesellschaft, auf dem Weg in eine andere

Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1986/2012, 363.
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In seinem Grundgedanken bringt ROS auf
wissenschaftliche Evidenz gepriifte Wirksam-
keitsprinzipien in den Straf- und Massnahmen-
vollzug ein und ermoglicht dadurch eine zweck-
rationale Ausgestaltung und Steuerung des
Straf- und Massnahmenvollzugs: Die Justizver-
waltung kann auf der Grundlage von ROS iiber-
priif- und nachvollziehbar darlegen, weshalb
sie im jeweiligen Fall nach Priifung von Alter-
nativen so und nicht anders entschieden hat.
ROS hebt dabei das Kontingenzproblem nicht
aus den Angeln, eréffnet aber durch ein fun-
diertes Risk-Assessment und Risk-Management
Chancen und sorgt damit fiir eine Differenzie-
rung im Sanktionenvollzug, der unter gesell-
schaftlichem Druck steht und phasenweise zu
einer unnotig restriktiven Praxis neigt.

ROS steht fiir eine fachlich fundierte Aus-
einandersetzung mit verurteilten Personen und
deren Forderung in der Bewdltigung einer
straffreien Lebensgestaltung und ist folglich
im Kern dem Ringen zwischen Riickfall und
Bewdhrung, der Resozialisierung und dem
Opferschutz verpflichtet. Zu betonen ist, dass
Kriminalitdtsbekdmpfung und -pravention als
gesellschaftliche Verbundaufgabe betrachtet
werden muss, die sich nicht allein durch den
Betrieb von Strafanstalten 16sen ldsst, sondern
einer engen Vernetzung zwischen Justizvollzug
und Gemeinwesen bedarf.2

Die nachfolgenden Ausfithrungen wollen
die fachliche Legitimation von ROS erortern
und das Zusammenspiel von Risiko- und Res-
sourcenorientierung beleuchten. Gleichzeitig

Vgl. hierzu z.B. die Gegeniiberstellung der Konzepte und Programme
verschiedener Lander bei Maelicke B., Wein C., Komplexleistung Reso-
zialisierung, im Verbund zum Erfolg, Nomos, Baden-Baden 2016, 140 ff.
Anzufiigen ist, dass dem Spannungsfeld zwischen Riickfall und Bewéh-
rung, zwischen der politischen Forderung nach Sicherheit und Opfer-
schutzletztlich eine soziologische Dimension zukommt, die weit iiber die
Kriminalitdtsfurcht hinausreicht. So geht etwa Heinz Bude in Gesell-
schaft der Angst (Hamburger Edition, Hamburg 2014) der Frage nach,
wie sich Angste und Vertrauensverlustin Gesellschaften entwickeln und
welche Kulturen und politischen Programme davon inspiriert werden.
Wie diese schliesslich auf den Justizvollzug einwirken, ihn gar «mitpro-
grammieren», gilt es auch mit dem Blick der kritischen Kriminologie
aufmerksam zu verfolgen.

Vgl. BGE 1341V 1, E. 5.4.1.

Ziff. 3.2 des Merkblatts der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Poli-
zeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) fiir den strafrechtlichen
Sanktionenvollzug in der Schweiz vom 13. November 2014, elektronisch
abrufbar unter: https:/www.kkjpd.ch/de/aktuell/veroeffentlichungen/
die-kkjpd-verabschiedet-gemeinsame-grundlagen-fuer-den-schweize-
rischen-sanktionenvollzug-76.

Vgl. BGE 1341V 12.

Bericht des Bundesamtes fiir Justiz (BJ) vom 18. Mdrz 2014 in Erfiillung
des Postulats 11.4072 Amherd vom 15. Dezember 2011 zur Uberpriifung
des Straf- und Massnahmenvollzuges in der Schweiz, elektronisch
abrufbar unter: https:/www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/
dokumentation/ber-po-amherd-d.pdf.
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ist es den Verfassern ein Anliegen, zur Klarung
konkreter vollzugsbehordlicher Fragen bei der
Umsetzung von ROS beizutragen.

2. Ziel des Sanktionenvollzugs

Das Strafrecht dient in erster Linie nicht der
Vergeltung, sondern der Verbrechensverhii-
tung. Dies bringt der Gesetzgeber einerseits mit
dem bedingten Strafvollzug als eigener spezi-
alprdventiver Sanktionsart und andererseits
mit der Nennung des Resozialisierungsauftrags
als Strafvollzugsgrundsatz zum Ausdruck.3 Ge-
mdss Art. 75 Abs. 1 StGB hat der Sanktionen-
vollzug das soziale Verhalten des Gefangenen
zu fordern, insbesondere dessen Fdhigkeit,
straffrei zu leben. Der Resozialisierungsauftrag
beinhaltet dabei die Bearbeitung der krimino-
genen Risikofaktoren, die Férderung der indi-
viduellen Ressourcen sowie eine Hilfestellung
zur sozialen und beruflichen Wiedereingliede-
rung unter Berticksichtigung der individuellen
Lebenslage des Betroffenen.

Der Justizvollzug ist beauftragt, den Gefan-
genen schrittweise auf die Riickkehr in die
Freiheit vorzubereiten und gleichzeitig riick-
fallmindernd auf seine Personlichkeit und sein
Verhalten einzuwirken.4 Zudem hilt das Gesetz
in Art. 75 Abs. 1 StGB fest, dass wahrend des
gesamten Sanktionenvollzugs dem Schutz der
Allgemeinheit Rechnung zu tragen ist. Um die-
sen beiden Zielen bestmoglich nachzukommen,
hat die Behorde die general- und die spezial-
praventiven Strafzwecke gegeneinander abzu-
wégen und in eine Rangfolge zu bringen.5

Wie der bundesratliche Bericht vom 18. Marz
2014 zum Postulat Amherd vom 15. Dezember
2011 zeigt, stehen die spezialpraventiven Zwe-
cke im Vordergrund: Die Fokussierung auf das
Delikt und das Tatverhalten beziehungsweise
auf die Risikodisposition des Taters wird zur
Erreichung des Vollzugszwecks der Deliktver-
meidung als unabdingbar erachtet. Anerkannt
wird ferner, dass die addquate Betreuung von
Risikotdtern einer umfassenden, ibergeordne-
ten strategischen Steuerung hinsichtlich De-
likt- und Risikoorientierung sowie Planung
bedarf. Mit Blick auf die Wichtigkeit des um-
fassenden Informationsaustausches unter den
beteiligten Akteuren wird zudem zur Entwick-
lung von Rahmenbedingungen und Standards
flir ein optimales Informationsmanagement
geraten.6
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3. Von der Administration zum
umfassenden Fallmanagement

Wie der Bundesrat in seinem Bericht ausfiihrt,
fokussierte die Aufgabe der Vollzugsbehorde
lange Zeit fast ausschliesslich auf deren Ent-
scheidungskompetenz iiber Vollzugslockerun-
gen, was ein Verstandnis als rein administra-
tives Organ nach sich zog. Die Einweisungsbe-
horden oder andere Stellen, die entsprechende
Entscheide zu fdllen hatten, waren in ihrer
taglichen Arbeit in einem hohen Masse auf die
Einschidtzungen anderer (Anstaltsleitungen,
Therapeuten, Gutachter) angewiesen. Uber
Jahre traf die Vollzugsbehorde ihre Entscheide
ausschliesslich gestiitzt auf die Berichte ihrer
Arbeitspartner. Mangels eigenen Fachwissens
erhob sie deren Empfehlungen ohne vorgangi-
ge Plausibilisierungspriifung oder kritische
Auseinandersetzung mit den eingebrachten
Positionen zum Entscheid. Besonders gravie-
rend prasentierte sich die Situation bei Insas-
sen im Freiheitsstrafvollzug, lag bei dieser
Gruppe von Verurteilten doch haufig keine fo-
rensische Begutachtung aus dem Strafverfah-
ren vor, auf welche die Vollzugsbehérde zur
Géfihrlichkeitseinschéitzung hétte zuriickgrei-
fen kénnen.

Mit der Revision des Strafgesetzbuchs im
Jahr 2007 wurde die verdnderte Funktion und
Bedeutung der Vollzugsbehorde im Gesetz ver-
ankert (vgl. Art. 75a Abs. 1 lit. b StGB). Heute
miissen «Vollzugsbehorden von Gesetzes we-
gen in der Lage sein, Risiko- und Gefahrlich-
keitsbeurteilungen vorzunehmen und Ent-
wicklungen zu erkennen, die eine Erhéhung
des Riickfallrisikos darstellen konnen».” Bei
Vollzugsentscheidungen im progressiven Stu-
fenvollzug — wie der Einweisung in eine offene
Vollzugseinrichtung oder der Bewilligung ei-
ner anderen Vollzugsoffnung (namentlich der
Gewdhrung von Ausgang und Urlaub, der Zu-
lassung zum Arbeits- oder Wohnexternat oder
der bedingten Entlassung) — ist nebst den spe-
zialpraventiven (Resozialisierungs-)Zwecken
auch den Sicherheitsinteressen der Gesell-
schaft Rechnung zu tragen, damit der Mog-
lichkeit des Eintritts eines unerwinschten Er-
eignisses, d.h. einer erneuten Delinquenz,
entsprechend begegnet werden kann. Die Voll-
zugsbehorde hat vor ihren Entscheiden von
Gesetzes wegen eine eigene Risikoeinschat-
zung im Hinblick auf die konkrete Vollzugsoff-
nung vorzunehmen bzw. eine sogenannte Lo-

ckerungsprognose zu stellen. Die relevanten
Fragen des Vollzugs sind somit nicht langer
eine isolierte Angelegenheit der Vollzugsein-
richtungen und der Therapeuten, sondern fal-
len fortan zu einem Grossteil in die Zustandig-
keit der Vollzugsbehorde. Durch den Ausbau
von Wissen und Strukturen hat sich diese in
den letzten Jahren weg von einer reinen Admi-
nistrativbehérde hin zu einer Instanz entwi-
ckelt, die - so auch der Bundesrat — ein umfas-
sendes Fallmanagement zu leisten hat.8 Dass
die einzelnen Behoérden hierfiir mit den not-
wendigen Kompetenzen und Ressourcen aus-
zustatten sind, ist selbstredend.

4. Das Konzept ROS

Der Modellversuch ROS wurde von 2010 bis
2013 in den Kantonen Luzern, St. Gallen, Thur-
gau und Ziirich entwickelt und getestet. Die
Auswertung erfolgte im Schlussbericht des
Bundesamtes fiir Justiz zum Modellversuch
vom 23. Mai 2014.% Laut dem Bericht konnte ge-
zeigt werden, «dass wissenschaftlich fundierte
und robuste Fachkonzeptionen und davon
ausgehende Standardisierungen Qualitdt und
Effizienz im hoch arbeitsteilig organisier-
ten Arbeitsfeld zwischen Vollzugsbehorde,
Vollzugseinrichtung, Therapie und Bewdh-
rungshilfe klar verbessern und auch bei den
verschiedenen Akteuren die erforderliche Ak-
zeptanz finden konnen».10

Seit dem 1. Mai 2013 ist ROS in samtlichen
Modellversuchskantonen als verbindlicher
Qualitdtsstandard im Straf- und Massnahmen-
vollzug implementiert. Im Hinblick auf die An-
wendung von ROS im ganzen Gebiet des OSK
erliess die Ostschweizer Strafvollzugskommis-
sion am 30. Oktober 2015 die als verbindlich
erkldrten Richtlinien iiber den Risikoorientier-
ten Sanktionenvollzug. Diese regeln die Um-
setzung der ROS-Prozessschritte «Triage»,
«Abkldrung», «Planung» und «Verlauf», die An-
wendung der ROS-Instrumente, die Zustdn-
digkeiten und die Kompetenzen und tragen so

FORSCHUNG/RECHERCHE
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Bericht BJ (Fn. 6), S. 36.
Bericht BJ (Fn. 6), S. 36.

O oo

richte/ros-schlussber-d.pdf.
10 ROS-Schlussbericht (Fn. 9), S. 6.
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zur flaichendeckenden Qualitdtssicherung bei.l!
Nachdem sich im Friithjahr 2016 auch das NWI-
Konkordat fiir die Anwendung des neuen Kon-
zepts fiir den Sanktionenvollzug entschieden
hat, ist ROS nun in der gesamten Deutsch-
schweiz verankert.12

ROS leitet als Arbeitsmodell die Arbeit der
Vollzugsbehorde und ihre Kooperation mit den
verschiedenen Arbeitspartnern wie den Voll-
zugseinrichtungen, den Therapeuten und der
Bewdhrungshilfe und ermdoglicht so einen fla-
chendeckenden, funktions- und organisations-
libergreifenden Vollzug. Durch ROS wird die
Interventionsplanung und -durchfiihrung sys-
tematisch an Riickfallrisiko, Interventionsbe-
darf und Ansprechbarkeit der straffdlligen
Person iiber den gesamten Vollzugsverlauf hin-
weg ausgerichtet, um so die Riickfallpravention
und die soziale Wiedereingliederung zu ver-
bessern.13

Zentralist, dass alle am Straf- und Massnah-
menvollzug beteiligten Stellen von demselben
Fallkonzept ausgehen: Nur wenn unter den
verschiedenen Disziplinen (d.h. der einweisen-
den Behorde, den Therapeuten, den Institutio-
nen und der Bewdhrungshilfe) ein Konsens
uber das Risiko-, das Problem- und das Res-
sourcenprofil des Verurteilten besteht, ist eine
effiziente und effektive Zusammenarbeit ge-
wahrleistet, in der Aufgaben, Kompetenzen
und Zielsetzungen klar sind und kritische Ent-
wicklungen friihzeitig entdeckt werden kon-

11

12

13
14

15

16

Elektronisch abrufbar unter: http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/
justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/osk/richtlinien_empfeh-
lungen.html.

Vgl. Beschluss der Regierungsrdte des NWI-Konkordates vom 22. April
2016 zur Einfiihrung der ROS-Konzeption und des ROSnet als verbind-
liches, elektronisches Fallfiihrungssystem in den Konkordatskantonen
per 1. Januar 2018.

Vgl. Merkblatt KKJPD (Fn. 4), Ziff. 1.5.

Zum Begriff: Wendt W.R., Case Management im Sozial- und Gesundheits-
wesen, eine Einfithrung, Lambertus, Freiburg i. Br. 2014, 17, bezeichnet
das Case Management als eine Verfahrensweise in Sozial- und Gesund-
heitsdiensten, mit der im Einzelfall die notige Unterstiitzung, Behand-
lung, Férderung und Versorgung von Menschen rational bewerkstelligt
wird und nach der sich Versorgungsprozesse in vielen Fillen und iiber
Sektorgrenzen und fachliche Zustdndigkeiten hinweg organisieren las-
sen. Hierbei konkretisiert Wendt weiter, dass ein solches Vorgehen bei
einer komplexen Problematik mit einer Mehrzahl von Beteiligten und in
vernetzten Beziigen angezeigt ist; hierdurch sozusagen ein zielgerichte-
tes System der Zusammenarbeit organisiert wird. Zum Case-Manage-
ment-Ansatz im Justizvollzug vgl. zudem das spannende EU-Forschungs-
projekt DOMICE, elektronisch abrufbar unter www.domice.org.

ROSnet enthilt ein frei zugéngliches Glossar mit den wichtigsten Begrif-
fen, elektronisch abrufbar unter: http://rosnet.ch/de-ch/Glossar.

So wird etwa die Mitarbeit in einer Therapie (auch im Rahmen einer
freiwilligen Therapie) als eine Pflicht des Inhaftierten der Allgemeinheit
gegeniiber betrachtet: BGer 6B_4/2011 vom 28. November 2011, E. 2.7 und
29.
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nen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine zen-
trale Fallfiihrung und Koordination durch die
Vollzugsbehorde in der Rolle eines Case-
Managers! sinnvoll. Dieser kann durch seine
Leitfunktion sicherstellen, dass die bei einem
Straftdter identifizierten Problembereiche und
Ressourcen bei samtlichen Arbeitspartnernim
Fokus stehen und in ihrer Arbeit berticksichtigt
werden.

Mit Blick auf die Komplexitdt in der Fall-
arbeit und die Vielzahl unterschiedlicher
Akteure scheint ein strukturierter Prozess
mit verbindlicher Implementation des Case-
Management-Ansatzes unerldsslich. Dies gilt
insbesondere im Hinblick darauf, dass die Ko-
ordination verschiedener Interventionsmass-
nahmen in unterschiedlichen Phasen des Stu-
fenvollzugs zur Zielerreichung noétig sein kann,
um den Betroffenen in seiner Entwicklung zu
fordern und ihm laufend neue Lern- und Be-
wahrungsfelder zu eréffnen.

Durch die Beriicksichtigung der ROS-Pro-
zessschritte steht der Behorde zu Beginn des
Sanktionenvollzugs ein Fallkonzept mit Risiko-,
Problem- und Ressourcenprofil des Taters zu
Verfiigung. Aus diesem kénnen differenzierte
Vollzugsziele und Interventionen abgeleitet
werden, was eine individualisierte Vollzugspla-
nung ermoglicht und samtlichen beteiligten
Arbeitspartnern Orientierung durch ein ge-
meinsames Fallverstindnis bietet. Das Fall-
konzeptist somit als Guideline zu verstehen, die
eine ortlich und zeitlich differenzierte Inter-
ventionsplanung bis zur definitiven Entlassung
(somit auch die Probezeit umfassend) ermog-
licht. Durch eine standardisierte Terminologie
wird dabei der Gefahr von Unklarheiten oder
Missverstindnissen begegnet; alle Anwender
sprechen dieselbe Sprache.!5

Konkret stellt das Fallkonzept die Grundla-
ge einer umfassenden und stufeniibergrei-
fenden Vollzugsplanung dar. Diese findet im
stationdren Freiheitsentzug Niederschlag im
Vollzugsplan der Institution, der die in der
jeweiligen Vollzugsstufe zu erreichenden Voll-
zugsziele im Einzelfall konkretisiert (vgl.
Art. 75 Abs. 3 bzw. Art. 90 Abs. 2 StGB). Da der
verurteilten Person gemass Art. 75 Abs. 4 StGB
eine Mitwirkungspflicht zukommt, wird sie
unmittelbar in die Verantwortung genommen,
bei der Erreichung der Interventionsziele mit-
zuwirken.16 Falls sich im laufenden Straf- oder
Massnahmenvollzug oder in der Bewahrungs-
hilfe neue Erkenntnisse ergeben, die das bis-
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herige Fallkonzept in Frage stellen, ist durch
die Vollzugsbehorde selbstredend iiber eine
Anpassung desselben zu entscheiden.

Nebst dem einheitlichen Fallkonzept ist er-
forderlich, dass simtliche Arbeitspartner wah-
rend des Vollzugs denselben Wissensstand
uUber die Entwicklungen der verurteilten Per-
son haben und jederzeit iiber alle fiir ihre ge-
setzliche Aufgabenerfiillung erforderlichen
Unterlagen verfiigen. Dies bedingt einen struk-
turierten Austausch der relevanten Informa-
tionen unter den Direktbeteiligten bis zum
Vollzugsende, d.h. tiber die bedingte Entlas-
sung hinaus. Durch die im ROS-Konzept vor-
gesehene standardisierte Berichterstattung an
die Behorde und die regelmdssigen Verlaufs-
beurteilungen wird dem Erfordernis eines
transparenten und umfassenden Informations-
austauschs Geniige getan.

ROS unterstiitzt somit die Vollzugsbehdérde
in der ihr heute zukommenden Steuerungs-
und Entscheidfunktion: So tritt sie in die Rolle
eines spezialisierten Case-Managers, der zu-
nichst die Resultate des (Risk-)Assessment ins
(Risk-)Management zu iiberfithren hat und so-
dann die individualisierte Interventionspla-
nung leitet und koordiniert. Zur besseren Ver-
standlichkeit sollen nachfolgend die einzelnen
ROS-Prozessschritte und Instrumente ndaher
dargestellt werden.

5. Der ROS-Prozess

5.1  Prozessschritt «Triage»

Fiir die Mitarbeitenden der Vollzugsbehorden
stellt sich bei jedem Falleingang die Frage, ob
der Fall durch einen forensischen Psychologen
abzukldren ist. Gemdss empirischen Erkennt-
nissen aus der forensischen Forschung ist es
nicht nétig und in der Folge aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht auch nicht sinnvoll, bei allen
eingehenden Fillen eine vertiefte Risiko- und
Bedarfsabkldrung durchzufiihren. Um diejeni-
gen Fille zu identifizieren, bei denen dies
notwendig ist, wird das Fall-Screening-Tool
(FaST)'" eingesetzt. FaST wurde wahrend des
Modellversuchs evaluiert und umfasst Merk-
malsbereiche, die allesamt dem Strafregister-

ziert erscheinen.’8 Wie die Evaluationsstudie
der Universitdt Ziirich gezeigt hat, erweist sich
FaST als taugliches Instrument zur Erfillung
der angedachten Funktion.1®

Eine so vorgenommene Triage ist sowohl
ressourcenschonend als auch effektiv. FaST
triagiertin A-, B- und C-Falle. Bei A-Fallen be-
stehen keine oder wenige Hinweise fiir einen
erhohten Abklarungsbedarf. Bei B-Fédllen sind
Hinweise fiir einen erhéhten Abkldrungsbe-
darf hinsichtlich allgemeiner Delinquenz vor-
handen und bei C-Fillen liegen Hinweise fir
einen erh6hten Abkldarungsbedarfin Bezug auf
Sexual- und/oder Gewaltdelikte vor. Sofern die
voraussichtliche Sanktionsdauer inklusive ei-
ner allfidlligen Bewdahrungshilfe (sprich: die
Interventionsmoglichkeit) langer als sechs Mo-
nate dauert, kommen bei den B- und C-Fillen
die, im Prozessschritt «Abkldrung» erlduterten,
ROS-Instrumente zur Anwendung.

5.2  Prozessschritt «Abklarung»

Gemdiss dem ROS-Konzept ist die Risikoabkld-
rung (RA) zur Beurteilung der C-Fille durch
eine der beiden Abteilungen fiir forensisch-
psychologische Abkldrungen (AFA) zu er-
stellen.20 Die Abklarung liefert eine Zusam-
menfassung der fiir die Erstellung eines
individuellen Fallkonzepts nétigen Informa-
tionen und stellt somit die Grundlage fiir einen
aus riickfallpraventiver Sicht an wissenschaft-
lichen Wirksamkeitsprinzipien orientierten
Vollzug dar. Sie umfasst ein individualisiertes
Risiko-, Bedarfs- und Ressourcenprofil sowie
Interventionsempfehlungen zur Bearbeitung
der bezeichneten Problembereiche und Res-
sourcen. Neben dem Fokus auf risikorelevante
Problembereiche wird dementsprechend auch
ein Augenmerk auf vorhandene oder aufzubau-
ende Ressourcen des Betroffenen gelegt, die
eine nachhaltige Resozialisierung férdern.2!
Eine solcherart vorgenommene Abkliarung
bringt die forensisch-psychologische Perspek-
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17 Vgl.FaST auf ROSnet: www.rosnet.ch/de-ch/Glossar#4245-fall-screening-

tool-fast.
18 ROS-Schlussbericht (Fn. 9), S. 24.

19 Vgl. Bericht der Universitédt Ziirich zur Entwicklung von FaST, elektro-
nisch abrufbar unter: www.research-projects.uzh.ch/p15852.htm.

20 Zustdndig ist im OSK eine eigene Abteilung der Bewdhrungs- und Voll-
zugsdienste des Amts fiir Justizvollzug des Kantons Ziirich und im NWI-
Konkordat eine solche der Bewdhrungs- und Vollzugsdienste des Amts
fiir Justizvollzug des Kantons Bern.

21 Vgl. Risikoabkldrung auf ROSnet, elektronisch abrufbar unter: http:/
rosnet.ch/de-ch/Glossar#42422-risikoabklrung.

auszug zu entnehmen sind und daher kein
Aktenstudium erfordern. Es ist keinesfalls die
Aufgabe von FaST, das Riickfallrisiko einer
Person einzuschdtzen - festgestellt werden soll
einzig, ob weitere, vertiefte Abkldrungen indi-
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tive in die Fallarbeit ein, unabhédngig davon, ob
das Gericht eine strafrechtliche Massnahme
angeordnet hat oder nicht.

Die individuellen Interventionsempfehlun-
gen der AFA stehen den fallverantwortlichen
Personen der Vollzugsbehdrde in der Regel in-
nert zwei Monaten zur Verfiigung. Anldsslich
einer Ubergabebesprechung zwischen der Voll-
zugsbehorde und der forensischen Fachperson
der AFA wird das Fallkonzept mit den Inter-
ventionsempfehlungen gemeinsam bespro-
chen. Dabei gilt es zu kldren, ob die Abkla-
rungsergebnisse nachvollziehbar sind und ob
kritische Aspekte und Einschrdnkungen be-
zuglich der durch die AFA angedachten Inter-
ventionen vorliegen, beispielsweise betreffend
die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ver-
fligbaren Leistungen in den Institutionen, die
migrationsrechtliche Ausgangslage etc.

Bei B-Féllen ist die standardmadssige Erstel-
lung eines Fall-Résumé (FaR) durch die fall-
fiihrende Person der einweisenden Behérde
vorgesehen. Das FaR ist ein Leitfaden, mit dem
Fallverantwortliche relevante Informationen
zum Fall strukturiert zusammentragen. Da-
durch verschaffen sie sich einen Uberblick und
konnen zwei zentrale Fragen beantworten: Wie
sieht das Problemprofil des Tédters aus und ist
das Einholen von forensischem Fachsupport
bei der AFA angezeigt? Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass eine forensisch-prognosti-
sche Einschdtzung durch die AFA auch dann
geleistet wird, wenn bei einem Fall mittels
FaST ein erh6hter Abkldarungsbedarf hinsicht-
lich allgemeiner Delinquenz festgestellt worden
ist, jedoch im Rahmen der vertieften Fallana-
lyse mittels FaR Hinweise auf ein erhohtes Ri-
sikopotenzial in Bezug auf Gewalt- und/oder
Sexualdelikte festgestellt wurden.

Zudem ist es so, dass die fallverantwortliche
Person jederzeit und unabhdngig vom Resultat
der Triage niederschwellig mit der AFA in Kon-
takt treten und forensischen Fachsupport ein-
holen. Ziel des Austauschs zwischen fallverant-
wortlicher und forensischer Fachperson ist es

22 ROS-Schlussbericht (Fn.9), S. 28; Falliibersicht auf ROSnet, elektronisch
abrufbar unter: http://rosnet.ch/de-ch/Glossar#42413-fallbersicht.

23 Vgl. Prozess Planung auf ROSnet, elektronisch abrufbar unter: http:/
rosnet.ch/de-ch/Prozess/Planung.

24 Vgl. Ziff. 4 der OSK-Richtlinien fiir die Vollzugsplanung vom 7. April 2006,
elektronisch abrufbar unter: http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/
justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/osk/richtlinien_ empfeh-
lungen.html.
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zu entscheiden, wie mit dem Fall aus foren-
sisch-psychologischer Sicht weiter verfahren
wird. Bedarf es einer umfassenden RA? Soll
eine fallspezifische forensische Fragestellung
im Rahmen einer Risikosprechstunde vertieft
analysiert und durch die AFA schriftlich fest-
gehalten werden? Oder besteht kein weiterfiih-
render forensischer Abklarungsbedarfund die
fallverantwortliche Fachperson kann dies in
einer kurzen Aktennotiz festhalten?

5.3 Prozessschritt «Planung»

Bei ROS steht neben dem Risk-Assessment ins-
besondere auch das Risk-Management im Sin-
ne der Umsetzung risikosenkender und res-
sourcenférdernder Interventionen im Fokus. Es
wiirde dem Resozialisierungsauftrag nicht ge-
recht werden, wenn die Vollzugsarbeit bei der
Erkennung des Risikopotenzials stehenbliebe.
Eine moglichst friihzeitige Interventions- und
Integrationsplanung legt den Grundstein fiir
einen erfolgreichen Vollzugsverlauf, da es nicht
angeht, dass die Vollzugsbehorde die Bearbei-
tung der ausgewiesenen Risiken bis zum Ent-
lassungstermin aufschiebt.

Die durch die fallfiihrende Person gestiitzt
auf die Abkldrungsergebnisse zu erstellende
Falliibersicht (FU) stellt ein zentrales Hilfsmittel
fiir die inhaltliche Planung und Steuerung
eines Straf- oder Massnahmenvollzugs dar und
bietet etwa die Grundlage fiir den Vollzugsplan
nach Art. 75 Abs. 3 StGB. In der FUU werden die
relevanten Informationen der Abklarungs-
phase zusammengefasst und in libersichtlicher
Form dargestellt. Diese umfassen das Risiko-,
das Problem- und das Ressourcenprofil der ver-
urteilten Person sowie den daraus abgeleiteten
Veranderungs- und Kontrollbedarf mit konkre-
ten Interventionsmoglichkeiten.22

Die FU stellt die Basis der Planungen der
einzelnen Arbeitspartner dar. Die Tatsache,
dass mehrere Akteure (Vollzugsbehorde, Voll-
zugsinstitution, Therapiestellen) jeweils eigene
Pldne erstellen (Falliibersicht, Vollzugsplan,
Massnahmenplan), erhoht die Komplexitdt der
Gestaltung des Vollzugs einer Sanktion mass-
geblich. Um sich erfolgreich aufeinander ab-
stimmen zu konnen, ist ein reger, konti-
nuierlicher und vor allem klar strukturierter
Austausch zwischen allen Beteiligten unab-
dingbar.23 Wichtig zu erwdhnen ist, dass sich
der Betroffene im Rahmen der Vollzugsplan-
erstellung zu dessen Inhalt dussern und Vor-
schlédge einbringen kann.24
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Die Verkniipfung von Interventionen und
Vollzugslockerungen ist in der Fallplanung
unerldsslich. Hierbei sind jeweils auch realis-
tische Etappenziele fiir die einzelnen Voll-
zugsstufen zu definieren. Weiter sind die aus-
gewiesenen Interventionen zu priorisieren und
auf das Konzept des Stufenvollzugs abzustim-
men. Nur so kann die Vollzugsbehérde ihre
integrative Funktion wahrnehmen und insbe-
sondere nachstehenden Aspekten Rechnung
tragen:

— Sicherstellung der kontinuierlichen Bear-
beitung des Problem- wie auch des Ressour-
cenprofils iiber verschiedene Vollzugsstufen
und Vollzugseinrichtungen hinweg;

— Unterschiedlich intensive Bearbeitung der
Problembereiche und der Ressourcen in den
unterschiedlichen Settings (Berticksichti-
gung der Stdrken der verurteilten Person
und der Méglichkeiten einzelner Einrich-
tungen und Settings);

— Aktualisierung des Fallkonzepts, falls sich
im Verlauf des Vollzugs neue Erkenntnisse
ergeben.

Missachtet man ein solches individuell-stu-
fenangepasstes Vorgehen, besteht die Gefahr,
dass der Gefangene unnoétig lange in einem ge-
sicherten Regime verbleibt und wertvolle Be-
wahrungsfelder ungeniitzt bleiben.

In der Praxis hat sich mancherorts eine so-
genannte Vollzugsplanungsmatrix als internes
Planungswerkzeug etabliert, die das ROS-Ins-
trument der Falliibersicht um die Dimension
des Stufenvollzugs erweitert. Die Vollzugs-
behorde bekommt so einen Gesamtiiberblick
lUber die vorgesehenen Interventionen unter
Einbezug der Lockerungsplanung. Um eine sol-
che Matrix zu erstellen, ist der Fallverantwort-
liche gezwungen, sich die méglichen Vollzugs-
verlaufe zu tliberlegen und entsprechend zu
skizzieren. Diese Grobplanung dient sodann als
Arbeitsgrundlage und ist mit den Einschéitzun-
gen der Arbeitspartner im interdisziplindren
Arbeitsverstdndnis abzustimmen und zu kon-
solidieren.

5.4 Prozessschritt «Verlauf»

Die Arbeitspartner berichten der Einweisungs-
behodrde in gemeinsamen Fallbesprechungen
und mit strukturierten Vollzugsberichten iiber
die Entwicklung der betroffenen Person und
iiber den Stand der Umsetzung der im Vollzugs-
plan formulierten Ziele.25 Hierbei sieht ROS

eine standardisierte (Verlaufs-)Berichterstattung
vor, damit der Austausch zwischen der fall-
verantwortlichen Person der Vollzugsbehorde
und ihren Arbeitspartnern (z.B. Vollzugs-
einrichtungen, Therapeuten) gefordert wird.
Den Arbeitspartnern sind die Kriterien be-
kannt, anhand derer die Vollzugsbehorde die
ihnen zugestellten Berichte auswertet.26 Mit
dem Ziel, einen potenziell kritischen Vollzugs-
verlauf moglichst zeitnah zu erkennen, beant-
worten die Arbeitspartner entweder direkt im
Bericht oder anhand einer separaten Check-
liste spezifische Fragestellungen. Zusatzlich
zur reguldren Berichterstattung ist die Voll-
zugseinrichtung gehalten, die Vollzugsbehorde
jederzeit tiber kritische und allenfalls das Fall-
verstandnis verandernde Entwicklungen und
Feststellungen zu orientieren.

Bei der Priifung zur Gewahrung von Voll-
zugsoffnungen hat die Vollzugsbehoérde von
den Arbeitspartnern Berichte oder Stellung-
nahmen anzufordern, die den aktuellen Ver-
lauf abbilden.?’” Alternativ zum Berichtswe-
sen kann ein Austausch auch anlésslich einer
Vollzugsplanungssitzung oder einer Fallbe-
sprechung erfolgen und in einem Protokoll
oder einer Aktennotiz schriftlich festgehalten
werden.

Im Falle einer Verlegung der eingewiesenen
Person in eine andere Institution werden der
neuen Vollzugseinrichtung nebst den Vollzugs-
akten auch der Vollzugsplan und ein Bericht
iiber den Stand der Umsetzung der Interven-
tionsplanung zugestellt.28

Im Sinne des prozessualen (spezialisierten)
Case-Managements delegiert die Vollzugsbe-
horde die einzelnen Aufgaben zur Durchfiih-
rung der Interventionen ihren Arbeitspartnern
(Institutionen, Therapiestellen, Lernprogram-
me etc.) und nimmt selbst eine verwaltende und
organisierende Funktion ein, indem sie alle
wesentlichen Aspekte iiberblickt und steuert.

25 OSK-Richtlinien iiber ROS (Fn. 24), Ziff. 2.4.

26 Vgl. die Auswertungskriterien (inkl. Checklisten) auf ROSnet, elektro-
nisch abrufbar unter: http://rosnet.ch/de- ch/Glossar#42410-auswer-
tungskriterien.

27 Vgl. dazu beispielsweise Art. 86 Abs. 2 (2. Satz) StGB: «Die zustdndige
Behorde holt einen Bericht der Anstaltsleitung ein». Oder: Gemaéss den
OSK-Richtlinien iiber die Ausgangs- und Urlaubsgewdhrung vom 7. Ap-
ril 2006, Ziff. 3.2 lit. b, hat der Antrag der Vollzugseinrichtung einen
Bericht liber die Einhaltung des Vollzugsplans und die Mitwirkung der
eingewiesenen Person bei der Planung und Umsetzung der Vollzugspla-
nungsziele zu enthalten.

28 OSK-Richtlinien fiir die Vollzugsplanung (Fn. 24), Ziff. 4 Abs. 5.
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Zur Erreichung einer optimalen Auftragserfiil-
lung ist die korrekte Wahl der Institution bzw.
der Therapiestelle essentiell. So muss das An-
gebot des Arbeitspartners geeignet sein fiir
eine erfolgreiche Bearbeitung des individuellen
Verdnderungsbedarfs der verurteilten Person
bzw. die geforderten Leistungen tiberhaupt um-
fassen. Fiir diese Aufgabe sind solide Kennt-
nisse der Vollzugslandschaft, insbesondere
hinsichtlich der Interventionsprogramme der
einzelnen Einrichtungen, unabdingbar.

Fiir die Vollzugsbehorde ist es wichtig, dass
iiber den Verlauf aller durchgefiihrten Inter-
ventionen durch die Arbeitspartner ein schrift-
licher Bericht erstellt wird, da andernfalls nicht
lberprift werden kann, ob und wie erfolgreich
derim Assessment definierte Verdnderungsbe-
darf bearbeitet werden konnte. Beziiglich der
Form der Berichterstattung sind keine einheit-
lichen Standards vorhanden und es giltim Ein-
zelfall zu definieren, ob und wie eine Bericht-
erstattung erfolgt.2®

Im Sinne einer Qualitdtsentwicklung des
ROS-Konzeptes ist vorgesehen, dass bei Fall-
abschluss der gesamte Sanktionsverlauf mit
Hilfe der fallspezifischen Daten aus den Pro-
zessschritten «Abklarung», «Planung» und
«Verlauf» strukturiert ausgewertet wird. Dabei
soll mit Blick auf die Ausgangslage zundchst
der Frage nachgegangen werden, welche Mog-
lichkeiten im Rahmen der ausgesprochenen
Sanktion fiir die Bearbeitung des individuellen
forensischen Verdanderungsbedarfs bestanden
haben. In einem zweiten Schritt soll festgehal-
ten werden, welche Verdnderungen durch die
in der FU festgehaltenen Interventionen erzielt
worden sind. Auf diese Weise ist es mdglich,
das Risiko-, das Problem- und das Ressourcen-
profil einer Person zum Zeitpunkt der Entlas-
sung aus dem Sanktionenvollzug nachvollzieh-
bar herzuleiten.

29 Nebst der Berichterstattung in Form eines Vollzugs- oder Therapiebe-

30

richts kann beispielsweise auch ein Sitzungsprotokoll oder eine Telefon-
respektive Aktennotiz Auskunft iiber den Verlauf geben.

Vgl. Boer D.P., Some essential environmental ingredients for sex offender
reintegration, in: International journal of behavioral consultation and
therapy, 2013, 8(3-4), 8-11; De Vogel/De Vries Robbé/De Ruiter/Bouman,
Assessing protective factors in forensic psychiatric practice: Introducing
the SAPROF, International Journal of Forensic Mental Health, 2011, 10(3),
171-177; Ullrich/Coid, Protective factors for violence among released
prisoners: Effects over time and interactions with static risk, Journal of
Consulting and Clinical psychology, 2011, 79(3), 381.
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6. ROS im aktuellen Fachdiskurs

6.1 Nachhaltige Resozialisierung durch
ganzheitliche Betrachtung

Gemass ROS ist es zentral, dass an den risiko-
relevanten Problembereichen gearbeitet wird.
Es liegt auf der Hand, dass dabei akute Pro-
blemlagen, die eine Bearbeitung risikorelevan-
ter Problembereiche iiberlagern, ebenfalls be-
riicksichtigt werden miissen. So kann es sein,
dass beispielsweise ein unerwarteter Todesfall,
Beziehungsprobleme, familidre Belastungen
oder migrationsrechtliche Entscheide die Be-
reitschaft und Fahigkeit, sich mit risikorele-
vanten Themenbereichen auseinanderzuset-
zen, voriibergehend deutlich vermindern oder
gar verhindern.

Das Konzept ROS impliziert dariiber hinaus,
dass vorhandene Ressourcen der Betroffenen
gestdrkt sowie neue Ressourcen aufgebaut wer-
den sollen. Tatsache ist, dass viele Themenbe-
reiche als Risikofaktoren definiert werden
miissen, wenn sie ungiinstig ausgepragt sind,
sich jedoch zu Ressourcen entwickeln kénnen,
wenn sie positiv beeinflusst werden. So stellt
beispielsweise eine mangelnde Steuerungs-
fahigkeit ein risikorelevantes Verhaltensmus-
ter dar, wohingegen eine intakte Fahigkeit zur
Emotions- und Handlungskontrolle in der Re-
gel als risikosenkende Ressource zu werten ist.
Dasselbe gilt fiir antisoziale versus prosoziale
Denkmuster. Auch umweltbezogene Themen-
bereiche konnen eine risikoerhhende oder
risikosenkende Wirkung entfalten. Dies ist bei-
spielsweise bekannt beziiglich der Unfahigkeit
vs. Fahigkeit, langfristig einer geregelten Lohn-
arbeit nachzugehen oder sich in einem positi-
ven vs. antisozialen Freundes- und Kollegen-
kreis zu bewegen?30. Leider ist es nicht so, dass
risikorelevante Denk- und Verhaltensmuster
einfach verschwinden, weil umweltbezogene
Problembereiche reduziert oder umweltbezo-
gene Ressourcen gestdrkt werden. So sind bei-
spielsweise eine Steuerungsproblematik oder
prokriminelle Einstellungen nicht einzig des-
wegen nicht mehr vorhanden, weil sich der Be-
troffene nicht mehr in einem prokriminellen
Umfeld aufhédlt. Auch ist es nicht so, dass ein
padosexueller Straftéter plotzlich weiss, wie er
seine sexuellen Bediirfnisse ohne erneute De-
liktbegehung steuern kann, weil er einer gere-
gelten Arbeit nachgeht. Nachhaltige Verdnde-
rungen des risikorelevanten Problemprofils
setzen in aller Regel eine explizite Auseinan-
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dersetzung mit den risikorelevanten Problem-
bereichen voraus. Eine zufriedenstellende
Lebensgestaltung und das Erarbeiten von
prosozialen Lebenszielen fiihren jedoch insge-
samt zu einer stabileren Grundsituation - ein
Umstand, der wiederum hilfreich ist fiir die
energieaufwandige und anspruchsvolle Be-
arbeitung risikorelevanter Denk- und Ver-
haltensmuster. Diese Zusammenhdnge ver-
deutlichen, dass sowohl die ausschliessliche
Fokussierung auf Risiken wie auch diejenige
auf Ressourcen zu kurz greift. Viel sinnvoller
ist es, auf der Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse mit einer ganzheitlichen Sichtweise
an fallspezifisch relevanten Themenbereichen
zu arbeiten, die durch Interventionen moglichst
weitreichend in eine positive Richtung beein-
flusst werden sollen. Eine solche Vorgehens-
weise senkt nicht nur die Wahrscheinlichkeit
erneuter delinquenter Handlungen, sie unter-
stlitzt auch die nachhaltige Stabilisierung der
Lebensumstdnde des Betroffenen und tragt
somit massgeblich zur nachhaltigen Errei-
chung der iibergeordneten Vollzugsziele, wie
etwa der Forderung der sozialen Fahigkeiten
und der Senkung des Delinquenzrisikos, bei.
Die Verminderung der Riickfallgefahr sollte
denn auch niemals Selbstzweck sein, sondern
ist vielmehr Mittel zum Zweck, um eine nach-
haltige Resozialisierung zu erreichen.

6.2  Arbeit im Spannungsfeld

In der vollzugsbehoérdlichen Praxis entstehen
nicht selten Spannungsfelder zwischen der
forensischen Perspektive, den juristischen Rah-
menbedingungen und den vollzugspraktischen
Moglichkeiten. Vorstellbar ist etwa, dass die
verurteilte Person zwar «nur» zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden ist, sie jedoch
einen therapeutischen Behandlungsbedarf
aufweist oder dass die Einwirkungszeit (Sank-
tionsdauer) nicht dem forensischen Bedarf ent-
spricht. Da mit dem Urteilsspruch die Modali-
taten der Sanktion verbindlich vorgegeben
werden (Gewaltenteilungsgrundsatz), bleiben
der Vollzugsbehorde in solchen Fillen die Han-
de weitestgehend gebunden.3! Wichtig ist hier,
dass auf Ressourcen des Betroffenen zurtick-
gegriffen werden kann und sich bei ihm unter
Zuhilfenahme geeigneter Interventionen ein
Problembewusstsein wecken und ein verdn-
derungsférdernder Prozess unabhdngig der
Sanktionsart und der Sanktionsdauer in Gang
setzen lasst.32

Die Gewahrung von Vollzugsprogressionen
ist stets auch einer normativen Giiterabwagung
unterworfen, in der nebst dem Schutz der 6f-
fentlichen Sicherheit verschiedene andere Fak-
toren Einfluss finden. Zu denken ist beispiels-
weise an die Wichtigkeit von realitdtsnahen
Lernfeldern ausserhalb der Vollzugseinrich-
tung zur Uberpriifung der intramural verzeich-
neten Fortschritte oder an die Sinnhaftigkeit
des Stufenvollzugs zur Vermeidung von Uber-
forderungssituationen. Genauer hinzuschauen
bedeutet denn auch nicht, in Bezug auf Voll-
zugslockerungen restriktiver zu handeln. Viel-
mehr stellt die differenzierte Betrachtung des
Falls —wie sie durch ROS ermoéglicht wird - eine
wichtige Voraussetzung fiir einen progressiven
Vollzug dar. So bedarf es hédufig in kritischen
Féllen einer vertieften Abkliarung, um zwi-
schen den Prognosearten (Lockerungs- und
Entlassungsprognose) zu unterscheiden, die
Nutzen und die Risiken von Vollzugsoffnungen
objektiv abzuwdgen und realitdtsnahe Lern-
felder in der Interventionsplanung zu eruieren
und zu konkretisieren.

Wichtig ist, dass trotz der Arbeit im Span-
nungsfeld rechtsstaatliche Grundsitze niemals
ausser Acht gelassen werden, handelt es sich
doch bei Insassen im Straf- und Massnahmen-
vollzug um eine besonders vulnerable Gruppe.

63 Konzentration auf Verurteilte mit
Gewalt- und Sexualdelinquenz

Wie dargelegt, wird gemédss ROS bei sogenann-
ten C-Fillen unmittelbar nach der Triage mit
FaST eine forensische Abkldrung durch die
AFA erstellt. Bei B-Féllen erfolgt diese bei Be-
darf nach der standardmadssigen Erstellung
eines Fall-Résumés durch die fallverantwortli-
che Person. Bei A-Fillen kommt es erst dann
zu einer forensischen Abklarung, wenn sich im
Verlauf der Sanktion Hinweise fiir ein erhéhtes
Potenzial fiir die Begehung von Gewalt- und
Sexualdelikten ergeben. Es stehen also dieje-
nigen Personen im Fokus, die bereits mit einer
Gewalt- oder Sexualstraftat auffallig geworden
sind (Eingangskriterium fiir eine C-Klassifika-

31 Ausnahme: Unter den engen Voraussetzungen von Art. 65 StGB kann die
Vollzugsbehdrde dem Gericht bei anhaltender Gefdhrlichkeit und/oder
Behandlungsbediirftigkeit eines Insassen einen Antrag auf eine nach-
tragliche Sanktionsdnderung stellen.

32 Als mégliche Interventionen kommen in Frage: Lernprogramme, sozial-
arbeiterische Beratungsgesprache, freiwillige (u.U. iiber den Vollzug
hinausgehende) Therapien, Wohnbegleitung etc.
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tion nach FaST) und/oder aufgrund von ak-
tuellen Hinweisen aus dem Vollzugsverlauf
moglicherweise (weiterhin) ein Risiko fiir die
offentliche Sicherheit darstellen. Angesichts
der Fallverteilung nach Triagierung durch
FaST (ca. 70% A-Fille) bedeutet dies im Um-
kehrschluss, dass eine grosse Gruppe von Ver-
urteilten nicht standardmassig naher abgeklart
wird. Auch im weiteren Sanktionsverlauf ist
bei diesen Féllen keine Anwendung von ROS-
spezifischen Instrumenten aus den Prozess-
schritten «Planung» und «Verlauf» vorgesehen,
sofern nicht im Rahmen des forensischen
Fachsupports durch die AFA ein erweiterter
forensisch-psychologischer Abklarungsbedarf
festgestellt wird oder die Vollzugsbehorde die
Option nutzt und auch bei A-Fillen ein FaR
durchfiihrt. Die Fokussierung auf Personen mit
einem erhohten Risikopotenzial fiir die Bege-
hung von Gewalt- und/oder Sexualdelikten
fiihrt dazu, dass Straftdtern, welche etwa auf-
grund eines Wirtschafts- oder Betdubungsmit-
teldeliktes zu langjdhrigen Haftstrafen verur-
teilt worden sind und unter Umstidnden ein
ausgepragtes Problemprofil mit erheblichem
Verdnderungsbedarf aufweisen, weniger Auf-
merksamkeit geschenkt wird als Gewalt- oder
Sexualstraftitern. Eine solche Ungleichbe-
handlung der Verurteilten kann auf den ersten
Blick stossend wirken, rechtfertigt sich aber mit
dem Schutz der im 6ffentlichen Interesse ho-
herwertig gewichteten Rechtsgiiter der kor-
perlichen und sexuellen Integritit moglicher
Opfer.33

6.4 ROS im Ubergangsmanagement

Mittlerweile ist anerkannt, dass der Straf- und
Massnahmenvollzug als durchgehender Pro-
zess in die Freiheit verstanden werden soll:34
Zumal sich die grossten Herausforderungen
an den Ubergingen zwischen den einzelnen
Vollzugsstufen und Zustdndigkeiten ergeben,
ist auf diese kritischen Momente ein beson-
deres Augenmerk zu legen. Notwendig ist

33 So zielen z.B. auch die besonderen Sicherungsmassnahmen von Art. 62d
Abs. 2 StGB oder die Anordnung der Verwahrung nach Art. 64 StGB nur
auf diejenigen Straftdter ab, welche die physische, psychische oder kor-
perliche Integritdt von Drittpersonen beeintrdchtigt haben oder beein-
trachtigen wollten.

34 Vgl. Merkblatt KKJPD (Fn. 4), Ziff. 2.1.

35 Maelicke & Wein (Fn. 2, 48 f.,, sprechen vom Begriff der Integrierten
Resozialisierung, die darauf abziele, das Ubergangsmanagement als Bin-
deglied und Briicke zwischen der ambulanten und stationdren Resozia-
lisierung rechtlich, organisatorisch, finanziell und personell fldchen-
deckend abzusichern.

48 | Heft 1/17 SzZKIRSCIS|C

ein strukturiertes Ubergangsmanagement, das
Einzelmassnahmen miteinander verbindet, Be-
treuungsliicken vorbeugt und die Koordination
und Vernetzung der beteiligten Stellen sicher-
stellt.

Indem sich im ROS-Prozess alle beteilig-
ten Arbeitspartner an demselben Fallkonzept
orientieren und die Zustdndigkeiten und der
Verdnderungsbedarf in der Falliibersicht de-
tailliert festgehalten werden, wird eine lang-
fristige und umfassende Planung der Uber-
gdnge ermoglicht. Zudem gewdhrleisten die
Standardisierung in der Berichterstattung und
die wiederholte Verlaufsbeurteilung, dass
wichtige Informationen an den Schnittstellen
nicht verlorengehen. ROS ist in dieser Hinsicht
also als konzeptuelle Grundlage eines sinnvol-
len Ubergangsmanagements zu verstehen.

Trotz allem darf aber nicht unerwahnt blei-
ben, dass die Schwierigkeiten beim Ubergang
vom Vollzug ins Gemeinwesen trotz Anwen-
dung von ROS erhalten bleiben. So ist eine
Weiterbetreuung des Betroffenen durch den
Justizvollzug nach der Entlassung aus dem
Freiheitsentzug in vielen Fdllen aus vollzugs-
praktischen Griinden (z.B. bei Vollverbiissung
der Strafe) nicht moglich oder es erschweren
organisatorische, kulturelle und strukturelle
Hiirden (z.B. Kompetenzkonflikte) die Koope-
ration zwischen dem Justizvollzug und dem
Gemeinwesen. Dieser Umstand wirkt sich des-
halb problematisch aus, weil der Resozialisie-
rungsprozess keineswegs mit dem Austritt des
Betroffenen aus der Strafanstalt aufhort, son-
dern dann erst in die zentrale Phase iibergeht,
in der sich zeigt, ob die Weichen aus dem Voll-
zug in die Freiheit richtig gestellt wurden. Der
Betroffene tritt seine Strafe aus dem Gemein-
wesen heraus an und kehrt in dieses zurtick.
Dort liegt auch sein sozialer Empfangsraum,
der sowohl prosoziale Ressourcen als auch de-
liktfordernde Umfeldbedingungen beinhalten
kann. Insbesondere langjahrige oder psychisch
beeintrdachtigte Inhaftierte haben nach der
Entlassung vielfdltige Belastungsproben mit
sozialen, finanziellen und administrativen He-
rausforderungen zu gewartigen. Gerade bei
dieser Personengruppe ist es zur nachhaltigen
Reintegration wichtig, dass eine Kontinuitdt in
der Begleitung iiber den kritischen Moment der
Entlassung hinaus sichergestellt wird und z. B.
die durch die Bewahrungshilfe angebotene Un-
terstiitzung durch Leistungen des Gemeinwe-
sens erganzt und nahtlos abgelost wird.3> Im
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Einzelfall kann etwa die Eingliederung des
Betroffenen in ein Arbeitsintegrationspro-
gramm, eine Institution mit teilstationdrer Be-
wahrungshilfe bzw. Wohnbegleitung sinnvoll
sein oder sich eine Einbindung bei der KESB
oder eine IV-Berentung als notwendig erwei-
sen. Sinnvoll ist es, wenn auch solche Gedan-
ken in der FU festgehalten werden, damit sie
allen Arbeitspartnern bekannt sind.

6.5 Qualitdtssicherung und Qualitédts-
entwicklung
Die Mitarbeitenden der Vollzugsbehorden miis-
sen die komplexe Managementaufgabe mit
ihrer hoheitlichen Entscheidungskompetenz
nicht reaktiv, sondern als Case-Manager dus-
serst proaktiv ausiiben. Mit Blick auf die ge-
stiegenen Anforderungen ist es fiir die Quali-
tatssicherung und die Qualitatsentwicklung
zentral, dass die fallverantwortlichen Personen
durch Schulung und Coaching befdhigt werden,
die ihnen durch ROS auferlegten Arbeitspro-
zesse korrekt durchzufiihren, zu iiberwachen
und zu evaluieren. Nebst Anwenderkenntnis-
sen fiir die webbasierte Informatiklésung
ROSnet sind daher auch Investitionen in die
Fachkompetenz der Anwender unerlésslich.
Diesem Bedarf kann nach heutigem Stand
der Dinge gut entsprochen werden. Die KKJPD
hat in ihrem Papier Grundlagen fiir den straf-
rechtlichen Sanktionenvollzug in der Schweiz
festgehalten, dass beim Schweizerischen Aus-
bildungszentrum fiir Strafvollzugspersonal
(SAZ) fiir alle am Vollzug beteiligten Stellen
Bildungsangebote zum delikt- und risikoorien-
tierten Fallmanagement sowie zum Umgang
mit Straftitern mit erhéhten Risiken geschaf-
fen werden sollen. Ein entsprechendes Schu-
lungskonzept wurde in enger Kooperation zwi-
schen dem SAZ und der ROS-Administration
erarbeitet. Die Erhebung des Schulungsbedarfs

in den beiden Konkordaten der Deutschschweiz
ist im Dezember 2016 erfolgt und die konkrete
Durchfiihrung der Schulungseinheiten ist ab
Herbst 2017 geplant.

Uber die Grundlagenmodule des SAZ hin-
aus bestehen in der deutschen Schweiz ver-
schiedene empfehlenswerte Ausbildungen, in
denen eine héhere Professionalitdtim Themen-
bereich der Risikoorientierung (im Sinne des
Merkblatts der KKJPD) erlangt werden kann.
Namentlich handelt es sich dabei um die
Folgenden: CAS Forensische Wissenschaften,
DAS Forensische Volizugsspezialisierung, DAS
Forensische Begutachtung und Prognostik des
Instituts fiir Opferschutz und Tdterbehandlung
(I0T) in Kooperation mit der Universitdt Zii-
rich; CAS Soziale Integration bei Dissoziali-
tat und Kriminalitdt, CAS Riickfallprdvention
bei Dissozialitdt und Kriminalitdt der Ziircher
Hochschule fiir Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) sowie CAS Verhaltensorientierte Bera-
tung der ZHAW und der Fachhochschule Lu-
zern (HSLU).

Barbara Rohner

Dr. iur. Fallverantwortliche

Kanton Ziirich

Direktion der Justiz und des Innern

Amt fiir Justizvollzug

Bewdhrungs- und Vollzugsdienste

Straf- und Massnahmenvollzug 3 (SMV3)
Hohlstrasse 552

8090 Ziirich

barbara.rohner@ji.zh.ch

MLaw Pascal Muriset
lic. phil. Daniel Treuthardt
Hans-Jiirg Patzen

SZKIRSCISJC Heft 1/17 | 49

FORSCHUNG/RECHERCHE



	Qualitätssicherung, Risikoorientierung und Resozialisierung im Sanktionenvollzug : ROS, die Antwort der beiden Strafvollzugskonkordate der Deutschschweiz

